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K-StBG 
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22 Dienst- und Personalvertretungsrecht der Gemeindebediensteten 

Beachte zur ganzen Rechtsvorschrift 

Der Erfassungsstichtag ist der 1.1. 2020, weitere Novellen sind erst ab diesem Zeitpunkt im RIS 
historisch erfasst. 

Text 

3. Abschnitt 
Dienstliche Ausbildung 

§ 18 
Ziel und Arten der dienstlichen Ausbildung 

(1) Die dienstliche Ausbildung soll dem Beamten die für die Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben 
erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten vermitteln, sie erweitern und vertiefen. 

(2) Die Arten der dienstlichen Ausbildung sind: 

 1. die Grundausbildung, 

 2. die berufsbegleitende Fortbildung, 

 3. die Schulung von Führungskräften. 
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